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Schulhaus  

 Absenzen: Möchten Sie Ihr Kind infolge Krankheit abmelden, kontaktieren Sie das Lehrpersonal 

bitte ab 7.00 Uhr via Schulhausnummer (Primarschule 071 411 85 45 / Kindergarten 071 411 81 

45). Falls die Lehrperson nicht erreichbar ist, dürfen Sie sich auch gerne auf dem Handy melden. 

Arzt- und Zahnarzttermine dürfen nur ausnahmsweise in die Unterrichtszeit gelegt werden. Falls 

es weitere Gründe für Absenzen gibt, nehmen Sie bitte frühzeitig Kontakt mit uns auf und benut-

zen Sie das offizielle Absenzenformular, welches auf der Homepage zu finden ist (www.psg-do-

zwil-kesswil.ch). 

 Augenuntersuchung: Anfangs Kalenderjahr wird im Kindergarten und in der 6. Klasse von einer 

Orthopädistin eine Reihenuntersuchung durchgeführt. Dabei werden die Augen und die 

Sehstärke aller Kinder untersucht. Bei Auffälligkeiten werden Sie durch die Klassenlehrperson in-

formiert. 

Begabungsförderung: Die Begabungsförderung berücksichtigt die individuellen Begabungen und 

Neigungen und unterstützt diese mit differenzierenden Fördermassnahmen. Über die Massnah-

men innerhalb der Klasse hinaus gibt es das ergänzende Förderangebot „ipsum“. Das Angebot 

richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 1.- 6. Klasse, welche sich für die aktuelle Thematik 

besonders interessieren und sich darin vertiefen möchten. Die Inhalte gehen über den regulären 

Unterrichtsstoff hinaus und berücksichtigen verschiedene Fachbereiche. Ipsum wird wöchentlich 

während zwei Unterrichtslektionen von einer Fachlehrperson durchgeführt. Quartalsweise wech-

seln das Thema und die teilnehmenden Kinder.  

 Für besonders begabte und interessierte Schülerinnen und Schüler der 5.-7. Klasse bestehen mit 

den Ateliers und Impulstagen BBF zwei kantonale Förderangebote. Organisiert werden diese An-

gebote durch die Mittel- und Berufsfachschulen. Die Ateliers ermöglichen einzelnen Kindern eine 

intensive Vertiefung in ein Thema oder Projekt während eines Semesters (ca. 30 Lektionen). Die 

Impulstage fördern im Rahmen eines einmaligen Workshops die Interessen und Begabungen ei-

ner breiteren Schülerschaft. Mit einem Flyer werden die Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klasse 

frühzeitig informiert (weitere Informationen auf bbf.tg.ch). 

 Bibliothek: Jede Klasse besucht regelmässig die Schulbibliothek. Bitte helfen Sie Ihrem Kind an die 

Rückgabe der Bücher zu denken. Die Erziehungsberechtigten haften für die ausgeliehenen Bü-

cher.  

 DaZ-Unterricht: Für die fremdsprachigen Kinder findet während der regulären Unterrichtszeit 

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) statt. Den Kindern wird dadurch ein spezifisches und spielerisches 

Erlernen der deutschen Sprache ermöglicht. 

 

Digitale Medien: Elektronische Geräte von Kindern dürfen während dem Unterricht und in der 

Pause weder hör- noch sichtbar sein. Die Kinder der Primarschule Dozwil unternehmen alle Aus-

flüge/Lager ohne digitale Medien (Handy/MP3-Player/IPod uvm.). Ausnahme: Fotokamera. 

http://bbf.tg.ch/
https://bbf.tg.ch/
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  Erreichbarkeit: Grundsätzlich sind die Lehrpersonen vor und nach dem Unterricht auf dem Schul-

telefon erreichbar. Bei dringenden Informationen oder in Notfällen sind Anrufe auch ausserhalb 

dieses zeitlichen Rahmens oder während den Unterrichtszeiten möglich. 

Über weitere Kontaktformen werden Sie am Elternabend von der Klassenlehrperson informiert. 

 Elterngespräche: Alle Erziehungsberechtigten werden einmal pro Jahr für ein Standortgespräch 

gemeinsam mit ihrem Kind eingeladen. Bei Bedarf an weiteren Gesprächen wird seitens der 

Schule oder der Erziehungsberechtigten Kontakt aufgenommen. Eine gute Zusammenarbeit zwi-

schen den Erziehungsberechtigten und der Schule ist für das Kind besonders wichtig. Grundsätz-

lich sprechen sich Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen per Sie an. 

 Elternangebote:  

Kantonale Angebote: 

• Perspektive Thurgau (Paar- Familien und Jugendberatung, Gesundheitsförderung und Prä-

vention, Suchtberatung, Mütter- und Väterberatung, Femmes TISCHE) 

• Amt für Volksschule (Erziehungsleitlinien für Eltern von Kindern in Kindergarten und Pri-

marschule) 

• Spital Thurgau, KJPD (Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst) 

• EPZ (entwicklungspädiatrisches Zentrum Thurgau) 

• ZKJF (Zentrum für Kind, Jugend und Familie; Amriswil, Kreuzlingen, Frauenfeld) 

Schulische Angebote: 

• Psychomotorik (HPZ, heilpädagogisches Zentrum Romanshorn) 

• Psychomotorik (Schulgemeinde Amriswil www.schulenamriswil.ch, 071 411 07 59 

• TAGEO (wird halbjährlich verteilt) 

Private Angebote: 

• Petra Mölk (Lebensfreude-Pionierin) 

• Coaching (Rena Bögli, Güttingen)  

• Bea Bauer (Craniosacraltherapie für Erwachsene und Kinder)  

• Ursula Gonin (Ergotherapeutin, Amriswil)  

 Elternkontakte: Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Erziehungsberechtigten und der Schule 

ist für das Kind besonders wichtig. Werden Veränderungen festgestellt, die das Lernen oder 

Verhalten des Kindes betreffen, informiert die Lehrperson zeitnah darüber. Eine entsprechende 

Auskunft wünscht sich die Schule auch vom Elternhaus. 

Standortgespräch: Alle Erziehungsberechtigten werden einmal pro Jahr für ein Standortgespräch 

gemeinsam mit ihrem Kind eingeladen.  

Übertrittsgespräch 6. Klasse: In der 6. Klasse liegt der Fokus beim Standortgespräch auf dem 

bevorstehenden Übertritt in die Sekundarstufe. Es findet bereits vor den Weihnachtsferien statt. 

Vor den Frühlingsferien werden die Eltern und das Kind über die definitive Einstufung informiert. 

http://www.schulenamriswil.ch/
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Ausserordentliches Elterngespräch: Stellt die Lehrperson im telefonischen oder schriftlichen Aus-

tausch fest, dass es sich um ein komplexes Anliegen handelt, (kann) die Lehrperson die Eltern zu 

einem ausserordentlichen Elterngespräch, zusätzlich zum Standortgespräch, einladen. 

Hausaufgaben  

Verantwortlichkeit. Ihr Kind ist für die Erledigung seiner Hausaufgaben verantwortlich. Sie können 

es dabei stärken, indem Sie ihm zeigen, dass Sie ihm diese Verantwortung zutrauen. 

Interesse: Unterstützend kann es sein, wenn Sie Interesse an den Hausaufgaben Ihres Kindes zei-

gen. Sie können nachfragen und Ihr Kind erklären lassen, woran es gerade arbeitet. 

Arbeitsplatz: Ebenfalls unterstützend für Ihr Kind ist ein ruhiger, angenehmer und aufgeräumter 

Arbeitsplatz, an dem es sich gut auf die Hausaufgaben konzentrieren kann. Eventuell können Sie 

Ihr Kind bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes miteinbeziehen. 

Planung: Ab der dritten Klasse führen die Kinder unter Anleitung der Lehrperson ein Hausaufga-

benheft. Die Hausaufgaben werden mündlich erteilt oder schriftlich im Schulzimmer festgehal-

ten. Für das Eintragen ins Hausaufgabenheft sind die Kinder selbst verantwortlich, werden aber 

täglich dazu aufgefordert. 

Überlegen Sie gemeinsam mit dem Kind, welches der beste Zeitpunkt am Tag für die Hausaufga-

ben ist. Überlegen sie bei Bedarf gemeinsam, wie die Planung verbessert werden kann. 

Kontakt zur Lehrperson: Falls Sie zuhause merken, dass Ihr Kind grundsätzlich Schwierigkeiten 

beim Lösen der Hausaufgaben hat und Ihre Unterstützung über kleinere Erklärungen hinausgeht, 

so melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrperson, um gemeinsam eine Lösung zu finden. 

Angebote der Schule: Die Schule bietet mit dem Lernatelier ein freiwilliges Angebot zur Erledigung 

der Hausaufgaben in der Schule unter Betreuung einer Lehrperson (s. Lernatelier).  

Wenn Sie eine private Nachhilfe oder Hausaufgabenhilfe für Ihr Kind wünschen, so dürfen Sie sich 

gerne bei der Klassenlehrperson melden. Unsere Schule bietet die Möglichkeit, den Kontakt zu  
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einer Sekundarschülerin/ einem Sekundarschüler oder einer Studentin/ einem Studenten zu or-

ganisieren. 

Zeitfaktor: Über den Zeitfaktor der Hausaufgaben werden Sie (jeweils am Elternabend) von der 

Klassenlehrperson Ihres Kindes informiert. Grundsätzlich gilt, aus Haltung der Schule, dass als 

Obergrenze mit täglich zehn Minuten pro Schuljahr gerechnet werden kann. 

Das Nacharbeiten von unerledigten (Haus-)Aufgaben zählt nicht in die Hausaufgabenzeit und 

kann zusätzlich dazukommen. 

Sinn der Hausaufgaben: Unsere Schule erachtet die Hausaufgaben als sinnvoll, da Ihr Kind den 

Schulstoff wiederholen und vertiefen kann. Zusätzlich lernt Ihr Kind selbständig zu arbeiten und 

Verantwortung zu übernehmen. Sie als Erziehungsberechtigte erhalten nebenbei einen Einblick 

in die Themen, an denen Ihr Kind in der Schule arbeitet.  

  Homepage: Unter www.psg-dozwil-kesswil.ch können Sie sich jederzeit über das aktuelle Schul-

geschehen informieren (Quartalsinformationen, Ferienpläne, Absenzenformular, Kontaktmög-

lichkeiten, etc.). 

 

  Internetvereinbarung: Damit die Kinder das Internet während dem Unterricht benutzen dürfen, 

müssen Erziehungsberechtigte und Kinder zuerst eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben.    

Ipsum: S. Begabungsförderung  

 Jokertage: Pro Schuljahr haben Sie zwei Tage zur freien Verfügung, an welchen Ihr Kind ohne Be-

gründung abwesend sein kann. Die Jokertage werden als entschuldigte Absenz ins Zeugnis einge-

tragen. Grundsätzlich bestehen keine Sperrdaten. Als Ausnahmen gelten Schulverlegungen und 

definierte Schulanlässe (in der Agenda der Quartalsinfos mit * gekennzeichnet).

Die Meldung der Jokertage erfolgt durch die Erziehungsberechtigten bei der Klassenlehrperson 

bis spätestens am Vortag um 17.00 Uhr. Es gibt keine halben Jokertage. Weitere Informationen 

zum Umgang mit Absenzen sind im Absenzen-Reglement aufgeführt, das auf der Homepage 

www.psg-dozwil-kesswil.ch zum Download bereitsteht. 

  Läuse: Sollten Sie bei Ihrem Kind Nissen oder Läuse feststellen, informieren Sie bitte die Klassen-

lehrperson. Bekommt die Klassenlehrperson von mehreren Kindern die Meldung, werden die Er-

ziehungsberechtigten der Klasse über das Auftreten von Kopfläusen informiert und Sie können zu 

Hause kontrollieren, ob Ihr Kind ebenfalls betroffen ist. 

  

 Das Lernatelier findet im ersten Halbjahr des Schuljahres 2022/23 nicht statt. 

 Lernatelier: Das Lernatelier ist ein freiwilliges Zusatzangebot der Schule, um Lerninhalte zu ver-

tiefen und Neues zu lernen. Am Dienstagnachmittag von 15.15 - 16.00 Uhr und am Donnerstag-

nachmittag von 13.30 - 14.15 Uhr steht es allen Schülerinnen und Schülern der 1.-6. Klasse offen. 

Im Lernatelier können sie ihre Hausaufgaben machen, sich auf Prüfungen vorbereiten,  

Unterrichtsinhalte vertiefen und sich bei Fragen Hilfe holen. Arbeitsaufträge und das benötigte  

 

http://www.psg-dozwil-kesswil.ch/
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Material werden von den Kindern mitgebracht. Eine Anmeldung braucht es nicht. Das Atelier kann 

spontan und auch einzelne Male besucht werden. Die Schülerinnen und Schüler müssen pünktlich 

erscheinen. Die Klassenlehrperson oder eine Fachlehrperson können ein Kind zur Teilnahme ver-

pflichten. Sobald alle Arbeiten erledigt sind, gehen sie nach Hause. Der Schulweg liegt wie sonst 

auch in der Verantwortung der Erziehungsberechtigten. 

 Lernkompetenz: Das Projekt Lernkompetenz besteht seit dem Schuljahr 2010/11 mit dem Ziel 

Grundlagen für ein erfolgreiches Lernen zu schaffen. Die Selbst-, Sozial- und Methodenkompe-

tenz der Schülerinnen und Schüler wird vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe I aufbauend ent-

wickelt. 

Lernportal: Unter http:www.psg-dozwil-kesswil.ch/lernportale finden die Schülerinnen und Schü-

ler Links zu digitalen Lernseiten (Dybuster, Mathematikfertigkeiten, Englisch, Französisch, etc.). 

 Logopädie: Damit Sprache selbstverständlich wird 

 Die Logopädie befasst sich mit Störungen der Kommunikation, der Sprache, des Sprechens, des 

Redeflusses, der Stimme, der Schriftsprache und des mathematischen Verständnisses. Dies um-

fasst die Diagnostik, Therapie, Beratung und Prävention der Sprachentwicklung. Es handelt sich 

um eine pädagogisch-therapeutische Massnahme. Weitere Informationen finden Sie auf der 

Webseite der Schule. 

 Pause: Während der Pause ist grundsätzlich eine Lehrperson draussen anzutreffen. Die Schüle-

rinnen und Schüler bleiben innerhalb des Schulareals und melden sich bei Problemen bei der 

Pausenaufsicht. 

 Quartalsinfos: Die Erziehungsberechtigten erhalten zu Beginn jedes Quartals die sogenannten 

Quartalsinfos. Eine Vorschau sowie ein Rückblick informieren über Inhalte des Unterrichts und 

über Anlässe des kommenden sowie vergangenen Quartals. Eine Zusammenstellung enthält die 

schulischen Daten des folgenden halben Jahres auf Schul- und auf Klassenebene. 

Reglemente: Bei noch vorhandenen Unklarheiten bezüglich Regelungen haben die Erziehungsbe-

rechtigten sowie die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit sich auf der Homepage zu infor-

mieren. Alle Details finden Sie unter www.psg-dozwil-kesswil.ch bei den Dokumenten.

 Schulbesuche: Erziehungsberechtigte haben das Recht auf Unterrichtsbesuche. Um Terminkolli-

sionen zu vermeiden, bitten wir Sie, vorgängig mit uns Kontakt aufzunehmen. 

Damit die Lehrperson und die Kinder sich nach den Sommerferien ungestört kennenlernen kön-

nen, sollten Sie auf Schulbesuche bis zum Elternabend verzichten.  

 

 

http://www.psg-dozwil-kesswil.ch/lernportale/
http://www.psg-dozwil-kesswil.ch/
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Schulische Heilpädagogik: Die Aufgaben einer Schulischen Heilpädagogin (SHP) 

Tauchen bei einzelnen Lernenden Schwierigkeiten oder Auffälligkeiten beim Erwerb oder bei der 

Festigung der grundlegenden Kompetenzen in den zentralen Lern- und Entwicklungsbereichen 

auf, berät und unterstützt die SHP die Klassenlehrperson und die Erziehungsberechtigten bei der 

Förderung dieser Lernenden. Zu den zentralen Lern- und Entwicklungsbereichen gehören sowohl 

die fünf im Lehrplan beschriebenen Unterrichtsbereiche, als auch die Bereiche «allgemeines Ler-

nen», «Umgang mit Anforderungen» und «Umgang mit Menschen». 

SHP arbeiten ressourcenorientiert: Voraussetzungen, Begabungen und Stärken von Lernenden 

mit besonderem Bildungsbedarf werden erkannt und in der Förderung genutzt.                                                                                                     

SHP handeln integrativ und partizipativ: Es herrscht ein Klima des Respekts und der Rücksicht-

nahme. Es wird ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Akzeptanz gelebt. 

SHP arbeiten theoriegestützt und verbindlich: Es werden begründete Erkenntnisse aus der son-

derpädagogischen Theorie berücksichtigt. Die Arbeit wird anschaulich gemacht. 

SHP denken systemisch und mehrperspektivisch: Das jeweilige Umfeld eines Schülers wird beach-

tet und einbezogen. Verschiedene Sichtweisen, wie auch soziale und kulturelle Gegebenheiten 

werden berücksichtigt. 

 

SHP handeln vernetzt: Verschiedene im sonderpädagogischen Förder- und Bildungsbedarf tätige 

Fachpersonen werden hinzugezogen und ein steter Austausch findet statt. 

SHP vertreten ethische Grundwerte: Für die Gleichstellung und die Rechte für Menschen mit Be-

einträchtigungen, sowie deren Bildung setzt sich die SHP ebenfalls ein. 

SHP reflektieren kritisch und bilden sich weiter: Das eigene Handeln und die Einstellungen in der 

Arbeit mit Lernenden mit besonderem Förderbedarf werden immer wieder überprüft. 

Schulärztlicher Untersuch: Dr. med. Jill Noorin und Dr. med. univ. Bernhard Rinderer von der 
Seedorfpraxis Uttwil untersuchen die Kinder des 2. Kindergartens und der 4. Klasse jedes Jahr. 
Sie können Ihr Kind selbstverständlich auch von Ihrer Hausarztpraxis untersuchen lassen. Diese 
Untersuchung würde jedoch nicht von der Schulgemeinde bezahlt. Die Hausarztpraxis muss der 
Schulgemeinde schriftlich bestätigen, dass sie die Untersuchung durchgeführt hat. 
Genauere Informationen zum schulärztlichen Schuluntersuche werden Sie frühzeitig per Eltern-
brief erhalten. 

Schulsozialarbeit 
Ab Sommer 2021 begleitet neu Bernard Pivetta als Schulsozialarbeiter die Pri-
marschulen und die Sekundarschule im Sekundarschulkreis Dozwil-Kesswil-
Uttwil. Zuständig für alle Schulstandorte bietet er vor Ort ein niederschwelli-
ges Beratungsangebot für die Schülerschaft, Eltern und Lehrpersonen an. Die 
Dienstleistungen sind freiwillig, kostenlos und dürfen von Eltern und Schüle-
rinnen und Schülern auch ohne Rücksprache mit der Lehrperson in Anspruch 
genommen werden.  
Die Beratungen sind vertraulich und unterstehen der Schweigepflicht. 
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Die Schulsozialarbeit:  

- Berät, begleitet und unterstützt Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrperso-
nen und Schulleitung 

- Hilft und unterstütz Schülerinnen und Schüler bei sozialen und / oder persönlichen Problemen 
- Arbeitet präventiv, lösungs- und ressourcenorientiert mit den Stärken der Schülerinnen und 

Schüler und unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung 
- Erweitert die Lösungskompetenzen der beteiligten Ratsuchenden in schwierigen Ausgangslagen 
- Stärkt und unterstützt die Eltern in der Erziehung und bei schwierigen Familiensituationen 
- Hilft in Krisensituationen und begleitet einzelne Kinder, Gruppen oder Klassen 

Informationen dürfen ohne Einverständnis der Betroffenen nicht weitergegeben werden.  

Sie erreichen Herrn Pivetta per Mail unter b.pivetta@schulen-dku.ch, Telefon 077 406 16 90 

 Schulmaterial: Die Erziehungsberechtigten sind für das Etui, den Schulthek sowie Sportbekleidung 

zuständig. Mit Material, das durch die Schule abgegeben wird, ist mit Sorgfalt umzugehen. Bei 

Beschädigung oder Verlust sorgen die Erziehungsberechtigten für einen Ersatz.                                                        

 Schulweg: Der Weg sollte - je nach Alter und Entwicklungsstand - möglichst selbstständig zurück-

gelegt werden. Wir empfehlen, dass die Kinder zu Fuss unterwegs sind. Mit dem Verkehrsunter-

richt in der Schule durch die Kantonspolizei Thurgau wird die Verkehrsschulung der Kinder unter-

stützt. Die Verantwortung für den Schulweg tragen Sie als Erziehungsberechtigte. Bitte beachten 

Sie folgende Punkte: 

1. Kindergärtler sollten den orangen Leuchtstreifen und Schülerinnern und Schüler der 1. Klasse den 

gelben Leuchtstreifen immer anziehen.  

2. Im 1. Kindergarten und in der 1. Klasse erhalten alle Kinder eine orange und dann eine gelbe 

Leuchtweste. Die Schule empfiehlt allen Kindern, die Leuchtweste in der dunklen Jahreszeit zwi-

schen Herbst- und Frühlingsferien zu tragen. Die Sichtbarkeit kann durch helle, kontrastreiche 

Kleidung und reflektierende Materialien erhöht werden. 

3. Die Erziehungsberechtigten sind gebeten, Ihr Kind nicht mit dem Auto in die Schule zu fahren. 

Zum einen entgehen dem Kind viele wertvolle Erfahrungen des Schulwegs und zum anderen ge-

fährdet das erhöhte Verkehrsaufkommen rund um das Schulgelände die Sicherheit der Kinder. 

4. Sollten Sie Ihr Kind doch mit dem Auto transportieren müssen, bitten wir Sie hinter dem Primar-

schulsportplatz zu parkieren. 

5. Primarschulkindern ist es nicht gestattet, den Schulweg mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ausnah-

mefälle müssen mit der jeweiligen Klassenlehrperson besprochen werden. 

Skilager: Die 5./6. Klasse verbringt jeweils eine Woche in den Bergen. Die Klassenlehrperson in-

formiert frühzeitig über die Gestaltung des Skilagers und dafür benötigtes Material. 

Sport und Bewegung: Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet in der Turnhalle ein Schuh-

werk mit hellen Sohlen zu tragen. Ab der Mittelstufe sind aus Sicherheitsgründen nur noch Turn-

schuhe erlaubt. Für den Sportunterricht im Freien werden zusätzliche Aussenturnschuhe benö-

tigt. 

 

mailto:b.pivetta@schulen-dku.ch
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Schwimmunterricht: Gemäss dem Lehrplan Volksschule Thurgau muss die Schule auch gewisse 

Elemente im Bereich Schwimmen abdecken. Die Schülerinnen und Schüler müssen Ende der 4. 

Klasse den Wassersicherheitstest WSC bestehen. (Rolle / purzeln vom Rand in tiefes Wasser / sich 

eine Minute an Ort über Wasser halten / 50 Meter schwimmen und aussteigen). 

Während der Wintermonate können die 1./2. Und die 3./4. Klassen das Hallenbad Winterwasser 

in Romanshorn besuchen. Der Transport wird durch die Schule organisiert. Während des 

Schwimmunterrichtes werden die Kinder von einer ausgebildeten Schwimmlehrperson und der 

Klassen- oder einer Fachlehrperson beaufsichtigt. 

Schulhausregel: Die Schulhausregeln sind für ein friedliches Miteinander entscheidend und gelten 

sowohl während als auch ausserhalb der Schulzeit auf dem gesamten Schulgelände. 

 

Wir gehen freundlich miteinander um. 

➔ Ich bin hilfsbereit. 

➔ Ich brauche keine Schimpfwörter. 

➔ Ich schliesse niemanden aus. 

➔ Ich grüsse die anderen. 

➔ Ich hänsle die anderen nicht und lache niemanden aus. 

➔ Ich spreche mit andern in einem freundlichen Ton. 

➔ Ich interessiere mich für die anderen. 

 

 

 

 Wir tragen Sorge zu allen Sachen. 

➔ Ich trage Sorge zum Schulhaus, der Einrichtung und dem Material. 

➔ Ich frage, ob ich fremde Sachen benutzen darf. 

➔ Ich melde mich bei einer Lehrperson, wenn ich etwas kaputt ge-

macht habe oder wenn mir ein Missgeschick passiert ist. 

 

 

 

 Wir halten Ordnung. 

➔ Ich halte unser Schulhaus sauber. 

➔ Ich werfe den Abfall in den Eimer. 

➔ Ich halte Ordnung in der Garderobe. 

➔ Ich versorge nach Arbeit und Spiel alles am richtigen Ort. 
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 Wir übernehmen Verantwortung. 

➔ Ich helfe mit, eine gute Atmosphäre zu schaffen. 

➔ Ich bin ehrlich. 

➔ Ich schaue hin. 

➔ Ich wende mich bei Schwierigkeiten an eine Lehrperson. 

➔ Ich übernehme Verantwortung für mein Lernen. 

 

 

 Wir halten uns an die Stopp-Regel. 

➔ Ich lasse andere Kinder in Ruhe. 

➔ Ich schaue bei Streit hin und versuche die Situation zu schlichten. 

 

 

 Telefonkette: In speziellen Fällen werden Sie telefonisch informiert. Wir bitten Sie, die Telefon-

kette rasch weiterzuleiten. Falls Sie die nächste Familie nicht erreichen, versuchen Sie es bei der 

nachfolgenden und kontaktieren Sie die nicht erreichte Familie später erneut. Bitte teilen Sie uns 

mit, falls sich Ihre Telefonnummer/ Notfallnummer ändert. 

 Unfallversicherung: Die Erziehungsberechtigten sind für die Unfallversicherung ihrer Kinder ver-

antwortlich.  

  Zahnpflege: Die Primarschule Dozwil-Kesswil leistet einen Beitrag von max. Fr. 30.- pro Schuljahr 

für den Untersuch bei einem Zahnarzt Ihrer Wahl. Die Rückvergütung erfolgt gegen Einreichung 

einer Rechnungskopie und eines auf den Namen der Erziehungsberechtigten lautenden Einzah-

lungsscheins. Der Anspruch auf Kostenbeteiligung entfällt, wenn die Belege nicht bis zum 31. Au-

gust des jeweiligen Schuljahres komplett eingereicht werden. Detaillierte Informationen dazu 

sind im Schulzahnpflegereglement nachzulesen. Dieses ist auf der Homepage www.psg-dozwil-

kesswil.ch bei den Reglementen zu finden. 

  Zahnprophylaxe: Eine Schulzahnpflege-Instruktorin führt die Zahnprophylaxe durch. Sie instruiert 

die Schülerinnen und Schüler in der für Kinder empfohlenen Zahnputztechnik und vermittelt stu-

fengerecht das nötige Wissen und Können für eine eigenverantwortliche Zahnpflege und -ge-

sundheit. 

http://www.psg-dozwil-kesswil.ch/
http://www.psg-dozwil-kesswil.ch/


 
 
Schulhaus Dozwil  

  

Zuständigkeiten: In den folgenden Dokumenten ist beschrieben, wie die Zuständigkeiten mit 

Rechten und Pflichten auf die Schulbehörde, die Schulleitung, die Lehrpersonen, die Erziehungs-

berechtigten und die Schülerinnen und Schüler verteilt sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulbehörde Erziehungsberechtige

Schulleitung Lehrpersonen

Schülerinnen und Schüler


